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Vom 12. September 2017
Vorbemerkung

Auf Grund des § 56 Absatz 1 Satz 1in Verbindung mit § 47 Absatz 1 Satz Tund § 73 Absatz 2 Satz
1 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. Marz 2005 (BGBI. | S. 931) in Verbindung mit § 6 Absatz 1
Nummer 17 Buchstabe b der Verordnung uber die Zustandigkeiten nach dem Berufsbildungsge-
setz (BBiG) und die Angelegenheiten der Berufsbildung im Rahmen der Handwerksordnung
(HwO) sowie die Zustandigkeiten nach dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) vom
5. September 2006 (GV. NRW. S. 446), und nach Beschluss des Berufsbildungsausschusses
nach § 79 Absatz 4 Satz 1 Berufsbildungsgesetz zu Teil 3 dieses Erlasses, erlasst das Ministeri-
um des Innern den folgenden Runderlass:
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Teil 1
Allgemeines

1
Geltungsbereich

1.1
Dieser Erlass gilt fur unbefristet Tarifbeschaftigte des Landes Nordrhein-Westfalen.

1.2
Dieser Erlass regelt die Qualifizierung zur Verwaltungsfachwirtin oder zum Verwaltungsfachwirt
in der allgemeinen Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (QualifizierungsmaBnahme).

1.3

Die Qualifizierungsverfahren haben der Vereinbarkeit von Beruf und Familie Rechnung zu tragen.
Das flr Inneres zustandige Ministerium kann die Voraussetzungen fiir eine berufsbegleitende
QualifizierungsmaBnahme sowie die daflr erforderlichen Abweichungen von den Nummern 5 bis
7 durch gesonderten Erlass festlegen.

1.4
Die Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes vom 9. November 1999 (GV. NRW. S. 590)
in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberihrt.

2
Zielsetzung

Ziel der QualifizierungsmaBnahme ist es, Tarifbeschaftigten der Landesverwaltung Nordrhein-
Westfalen Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen zu vermitteln, die sie befahigen, Aufgaben
sachbearbeitender Funktionen in der allgemeinen Verwaltung des Landes selbststandig und
weitgehend eigenverantwortlich wahrzunehmen und vermittelte Handlungskompetenzen und
Methodenkenntnisse sowie Anwendungsfertigkeiten (Schliisselqualifikationen) einzusetzen.

3
Zustandigkeit

31
Entscheidungen nach diesem Erlass trifft die Beschaftigungsbehoérde, soweit in den nachfolgen-
den Vorschriften oder in anderen Rechtsvorschriften nichts Abweichendes geregelt ist.

3.2

Bildungstrager im Sinne dieses Erlasses ist das Institut fir 6ffentliche Verwaltung Nordrhein-
Westfalen. Es fuhrt die Lehrgange und Thementage in Abstimmung mit dem fir Inneres zustan-
digen Ministerium durch.

4
Zulassung, Auswahlverfahren

4.1
Das fur Inneres zustandige Ministerium legt die Einzelheiten fiir das Bewerbungs-, Auswahl- und
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Zulassungsverfahren und die Termine zu den QualifizierungsmaBnahmen jeweils durch einen
gesonderten Erlass fest.

4.2
Zur Teilnahme an der QualifizierungsmaBnahme kénnen sich Tarifbeschaftigte aus allen Ge-
schaftsbereichen bewerben, die

a) Verwaltungsfachangestellte der Fachrichtung allgemeine und innere Verwaltung und entspre-
chend ausgebildete Angestellte des Landes mit mindestens dreijahriger einschlagiger Berufspra-
xis nach der Abschlussprifung in der 6ffentlichen Verwaltung sind oder

b) sonstige Angestellte mit mindestens sechsjahriger einschlagiger Berufspraxis in der 6ffentli-
chen Verwaltung in Tatigkeiten, die dem Berufsbild des Verwaltungsfachangestellten entspre-
chen.

4.3

Bewerbungen sind an die Beschaftigungsbehodrden zu richten. Die Beschaftigungsbehdrden lei-
ten die Bewerbungen an die zustdndige Bezirksregierung weiter, wenn die in den Nummern 4.1
und 4.2 genannten Voraussetzungen erflllt sind.

4.4

Der Entscheidung Uber die Zulassung geht ein Auswahlverfahren voraus. Das Auswahlverfahren
gliedert sich in einen schriftlichen und einen miindlichen Teil. Die Einzelheiten ergeben sich aus
dem in Nummer 4.1 genannten Erlass.

Teil 2
Inhalt und Durchfuihrung der QualifizierungsmaBnahme

5
Zeitliche Anforderungen und Unterrichtsumfang

5.1

Die QualifizierungsmaBnahme dauert mindestens 18 Monate und umfasst die Qualifizierung mit
einem Einflihrungs- und einem Zwischenlehrgang (Nummer 6) sowie den Abschlusslehrgang
(Nummer 7) mit abschlieBender Qualifizierungsprifung (Nummern 8 bis 23).

5.2
Die erforderlichen fachtheoretischen Kompetenzen werden in der QualifizierungsmaBnahme in
einem Umfang von insgesamt mindestens 1 200 Unterrichtsstunden vermittelt.

5.3
In der QualifizierungsmaBnahme ist Unterricht insbesondere in den in der Anlage 1 genannten
Fachern durchzufthren.

5.4

Das Unterrichtsvolumen, die Unterrichtsinhalte und die Verteilung des Unterrichtsstoffes auf
zentrale Lehrgange und Thementage bestimmt das fir Inneres zustandige Ministerium durch den
Lernzielkatalog. Wahrend der theoretischen Ausbildung besteht die Verpflichtung, den Unter-
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richtsstoff nach Anweisung der Dozentin oder des Dozenten in Eigenarbeit vor- beziehungswei-
se nachzuarbeiten.

6
Qualifizierung

6.1
Der Zeitraum der Qualifizierung betragt mindestens zwolf Monate.

6.2
Die Qualifizierung umfasst

1. einen mindestens drei Monate dauernden Einfihrungslehrgang,
2. einen mindestens drei Monate dauernden Zwischenlehrgang,

3. zwei mindestens drei Monate dauernde exemplarische Einweisungen in Aufgaben der ange-
strebten Qualifikation sowie

4. Thementage wahrend der exemplarischen praktischen Einweisungen.

6.3

Zum Ende des Zwischenlehrgangs sind in zwei der in der Anlage 2 genannten Prifungsfacher
zweistlindige Klausuren zu schreiben. Die Klausuren sind von einer Dozentin oder einem Dozen-
ten, die oder der in dem Lehrgang unterrichtet hat, auf Grundlage der Bewertungsgrundsatze
nach Nummer 14 zu bewerten.

6.4

Die exemplarischen praktischen Einweisungen finden in der Beschaftigungsdienstelle statt. Kann
die Beschaftigungsdienststelle keine ordnungsgemaBe Einweisung sicherstellen, wird die Tarif-
beschéaftigte oder der Tarifbeschaftigte einer geeigneten Beschaftigungsbehdrde zugewiesen.
Die Beschaftigungsbehdrde, die die Tarifbeschaftigte oder den Tarifbeschaftigten einweist, be-
stimmt eine Ausbilderin oder einen Ausbilder. Die Ausbilderin oder der Ausbilder leitet die Tarif-
beschéaftigte oder den Tarifbeschaftigten an und informiert sie oder ihn sowie die Ausbildungs-
leitung regelmaBig und ausreichend Uber den Ausbildungsstand.

7
Abschlusslehrgang

Der Qualifizierung nach Nummer 6 schlieBt sich ein mindestens drei Monate dauernder Ab-
schlusslehrgang an, der von dem Bildungstrager nach Nummer 3.2 durchgefuhrt wird.

Teil 3
Regelungen zur Qualifizierungsprufung zur Verwaltungsfachwirtin oder zum Verwaltungs-
fachwirt in der allgemeinen Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen

8
Qualifizierungspriifung
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8.1
Die Qualifizierungsprufung schlieBt sich unmittelbar dem Abschlusslehrgang an.

8.2

Die Qualifizierungsprufung gliedert sich in einen schriftlichen und einen praktischen Teil und
dient der Feststellung, ob die Tarifbeschaftigten das Ziel der QualifizierungsmaBnahme (Nummer
2) erreicht haben. In der Zeit zwischen dem schriftlichen und dem praktischen Teil der Qualifizie-
rungsprufung kehren die Tarifbeschaftigten in die jeweiligen Beschaftigungsdienststellen zu-
rick.

9
Zustandigkeit

9.1
Fir die Organisation und Durchfiihrung der Prifungen ist das Landesprifungsamt flr Verwal-
tungslaufbahnen (Landespriifungsamt) zustandig.

9.2

Die Landesbehorden unterstiitzen das Landespriifungsamt bei der Durchfiihrung der Prifung,
insbesondere durch Freistellung von Mitgliedern fir den Prifungsausschuss sowie bei Pr-
fungsaufsichten.

10
Priifungsausschuss

10.1
Fir die Abnahme der Prifungen bildet das Landespriifungsamt einen Prifungsausschuss. Bei
Bedarf kdnnen mehrere Prifungsausschisse errichtet werden.

10.2

Der Prifungsausschuss besteht aus funf Mitgliedern, die fir die Prifungsgebiete sachkundig
und fir die Mitwirkung im Prifungswesen geeignet sein und insbesondere in der beruflichen Er-
wachsenenbildung erfahren sein miissen. Er setzt sich zusammen aus jeweils zwei Beauftragten
des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer sowie eine in der Qualifizierung erfahrene Lehrkraft.

Die Arbeitnehmermitglieder werden auf Vorschlag der im Bereich des offentlichen Dienstes be-
stehenden Gewerkschaften und selbstandigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- und
berufspolitischer Zwecksetzung berufen.

Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer vom Landesprifungs-
amt gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen, beruft das Landesprifungsamt nach pflicht-
gemaBem Ermessen.

10.3

Der Prufungsausschuss wahlt ein Mitglied, das den Vorsitz flihrt, und ein weiteres Mitglied, das
den Vorsitz stellvertretend Ubernimmt. Der Vorsitz und das stellvertretende Mitglied sollen nicht
derselben Mitgliedergruppe angehdren.
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10.4

Der Priifungsausschuss beschlieBt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Prifungsausschuss ist
beschlussfahig, wenn mindestens vier Mitglieder mitwirken.

10.5

Die Mitglieder werden im Verhinderungsfall von stellvertretenden Mitgliedern vertreten, Nummer
10.2 gilt entsprechend. Das Landespriifungsamt beruft die Mitglieder und die stellvertretenden
Mitglieder fur die Dauer von drei Jahren.

10.6
Das Landesprifungsamt kann die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Prifungsaus-
schusses nach Anhdren der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen.

10.7
Der Priifungsausschuss ist in seiner Priufungstatigkeit unabhangig.

10.8

Die Mitglieder des Priifungsausschusses haben lber alle Priifungsvorgange gegentiber Dritten
Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt nicht gegentiber dem Landesprifungsamt. Ausnahmen
bedurfen der Einwilligung des Landesprifungsamtes.

10.9
Das Landesprifungsamt unterstiitzt den Prifungsausschuss bei dessen Geschaftsfiihrung und
Ubernimmt die Organisation und Sicherstellung der Priifungsverfahren.

"
Befangenheit

1.1

Bei der Priifung dirfen Prifungsausschussmitglieder, die befangen sind, nach den §§ 20 und 21
des Verwaltungsverfahrensgesetzes flir das Land Nordrhein-Westfalen vom 12. November 1999
(GV. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden Fassung, nicht mitwirken.

1.2

Ausschussmitglieder, die sich befangen flihlen, oder Priiflinge, die die Besorgnis der Befangen-
heit geltend machen wollen, haben dies unverziiglich dem Landesprifungsamt mitzuteilen, wah-
rend der Prifung dem Prifungsausschuss.

1.3
Die Entscheidung Uber den Ausschluss von der Mitwirkung trifft das Landesprifungsamt, wah-
rend der Prufung der Prifungsausschuss.

12
Nichtoffentlichkeit

121
Die Beratungen des Prifungsausschusses sowie die Prifungen sind nicht 6ffentlich. Beauftragte
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des fur Inneres zustandigen Ministeriums und des Landesprufungsamtes sowie die Mitglieder
und stellvertretenden Mitglieder des Berufsbildungsausschusses kdnnen anwesend sein.

12.2

Der Prifungsausschuss kann im Einvernehmen mit dem Landesprifungsamt andere Personen
als Gaste zulassen, sofern der Priifling nicht widerspricht. Bei der Beratung iber das Prifungser-
gebnis durfen nur die Mitglieder des Prifungsausschusses anwesend sein.

13
Regelungen fiir Priflinge mit Behinderungen

13.1

Priflingen mit Behinderungen sowie Priiflingen, die eine krankheitsbedingte Beeintrachtigung
zum Zeitpunkt der Prifung aufweisen, ohne prufungsunfahig zu sein, ist fir die Teilnahme an
Prifungen vom Prifungsamt der ihrer Behinderung oder krankheitsbedingten Beeintrachtigung
angemessene Nachteilsausgleich zu gewahren. Auf den Runderlass des Innenministeriums
+Richtlinie zur Durchfiihrung der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX) im
offentlichen Dienst im Lande Nordrhein-Westfalen” vom 14. November 2003 (MBI. NRW. S.
1498), der zuletzt durch Runderlass vom 9. Dezember 2009 (MBI. NRW S. 598) gedndert worden
mwrd hingewiesen. Priflinge mit Behinderungen legen die erforderlichen Bescheinigungen
Uber Art und Umfang ihrer Behinderung vor, sofern sie Erleichterungen im Rahmen der Priifung
in Anspruch nehmen wollen. Priflinge, die eine krankheitsbedingte Beeintrachtigung zum Zeit-
punkt der Prifung aufweisen, legen ein arztliches Zeugnis vor. Art und Umfang des Nachteils-
ausgleichs sind mit ihnen zu erdrtern. Der Nachteilsausgleich darf nicht zu einer qualitativen
Herabsetzung der Prifungsanforderungen insgesamt fihren. Bei Pruflingen mit Behinderungen
ist die zustandige Schwerbehindertenvertretung durch das Landespriifungsamt rechtzeitig zu in-
formieren und anzuhdren. Die Schwerbehindertenvertretung kann an praktischen Prifungen von
Pruflingen mit Behinderungen mit deren Zustimmung beobachtend teilnehmen.

13.2
Nummer 13.1 gilt entsprechend fur die Anfertigung der Klausuren wahrend der Qualifizierung
(Nummer 6).

14
Bewertung der Leistungen

141

Die Bewertung von Einzelleistungen hat insbesondere die Richtigkeit und Vertretbarkeit der
sachlichen Aussage, die praktische Anwendbarkeit, die Art und Folgerichtigkeit der Begriindung,
die Gliederung, die auBere Form der Priifungsleistung, die sprachliche Darstellung sowie die
Rechtschreibung zu berlcksichtigen.

14.2
Die Prifungsleistungen dirfen nur wie folgt bewertet werden:

sehr gut
=15 - 14 Punkte
= eine den Anforderungen in besonderem MafBe entsprechende Leistung
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gut
=13 - 11 Punkte
= eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung

befriedigend
=10 - 8 Punkte
= eine im Allgemeinen den Anforderungen entsprechende Leistung

ausreichend
= 7 - 5 Punkte
= eine Leistung, die zwar Mangel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht

mangelhaft

= 4 - 2 Punkte

= eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, die jedoch erkennen lasst, dass die
notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mangel in absehbarer Zeit behoben wer-
den kdnnten

ungeniigend

=1- 0 Punkte

= eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, bei der selbst die Grundkenntnisse so
lickenhaft sind, dass die Mangel in absehbarer Zeit nicht behoben werden kdénnten.

15
Schriftlicher Teil der Qualifizierungspriifung

15.1
Das Landesprifungsamt stellt vier schriftliche Prifungsarbeiten. Fir die Bearbeitung und Lésung
der schriftlichen Priifungsarbeiten sind jeweils drei Zeitstunden anzusetzen.

15.2

Die schriftlichen Prafungsarbeiten haben ihren Schwerpunkt jeweils in einem der in Anlage 2 ge-
nannten Facher. Ausgehend von dem jeweiligen Schwerpunktfach konnen héchstens zwei der
schriftlichen Prifungsarbeiten einen facheribergreifenden Ansatz beinhalten. Dabei sollen bei
der Fallbearbeitung Bezlige zu anderen Fachern oder Rechtsgebieten erkannt und bei der L6-
sung bericksichtigt werden.

15.3

Das Landesprifungsamt bestimmt die Prifungstermine und gibt den Priflingen die Prifungsfa-
cher einschlieBlich facherlibergreifendem Ansatz spatestens zehn Tage vor den Prufungstermi-
nen bekannt.

15.4

Die Aufgabenstellungen der Prifungsarbeiten sind getrennt in verschlossenen Umschlagen auf-
zubewahren und erst an den Priifungstagen in Gegenwart der Priflinge zu 6ffnen. Bei jeder Auf-
gabe sind die Hilfsmittel, die benutzt werden dirfen, anzugeben. Die Priifungsaufgaben sind an-
onym zu schreiben. Die Pruflinge sind auf die Folgen von Téauschungshandlungen und Ord-
nungsverstoBen hinzuweisen (Nummer 20).
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15.5

Das Landesprifungsamt bestimmt, wer die Aufsicht flihrt. Die aufsichtfliihrende Person fertigt ei-
ne Niederschrift und vermerkt in ihr jede UnregelmaBigkeit. Sie verzeichnet auf jeder Arbeit den
Zeitpunkt der Abgabe. Die schriftlichen Arbeiten und die Niederschrift sind in einem Umschlag
zu verschlieBen und dem Landesprifungsamt oder einer von ihm bestimmten Person unmittelbar
zuzuleiten.

16
Bewertung der schriftlichen Priifungsarbeiten

16.1

Die Arbeiten sind von zwei Priferinnen oder Prifern nacheinander in der vom Vorsitzenden be-
stimmten Reihenfolge zu beurteilen und mit einer der in Nummer 14 festgelegten Noten und ei-

nem Punktwert zu bewerten. Sie dokumentieren die wesentlichen Ablaufe und halten die fir die
Bewertung erheblichen Tatsachen fest.

16.2

Nach der Begutachtung stehen die Priifungsarbeiten allen Mitgliedern des Priifungsausschusses
in den Geschaftsraumen des Landesprifungsamtes innerhalb einer von ihm zu bestimmenden
Frist zur Einsichtnahme zur Verfligung.

16.3

Jedes Mitglied ist berechtigt, eine von den vergebenen Punktzahlen und Noten abweichende
Beurteilung mit Begriindung schriftlich zu vermerken. Bei abweichender Bewertung ist eine Eini-
gung im Rahmen der vorgegebenen Noten anzustreben. Kommt sie nicht zustande, entscheidet
der Prifungsausschuss mit Stimmenmehrheit. Stimmenthaltung ist unzuldssig.

16.4
Erst nach Bewertung samtlicher Arbeiten ist die Anonymitat (Nummer 15) aufzuheben.

16.5

Zur praktischen Priifung wird zugelassen, wer in mindestens zwei schriftlichen Prifungsarbeiten
mindestens die Note ,ausreichend” und in keiner Prifungsarbeit die Note ,ungeniigend” erreicht
hat (Nummer 14). Die Feststellung trifft das Landespriifungsamt.

16.6
Bei Nichtzulassung ist die Prifung insgesamt nicht bestanden.

17
Praktische Prifung

17.1 Die praktische Prifung gliedert sich in ein Fachgesprach Uber eine vom Prifling vorbereitete
praktische Aufgabe und ein Prifungsgesprach mit dem Prifungsausschuss. Fach- und Pri-
fungsgesprach sollen insgesamt nicht langer als 30 Minuten dauern. Die Dauer des Prifungsge-
sprachs soll dabei 15 Minuten nicht liberschreiten. Dem Priifling ist eine Vorbereitungszeit von
30 Minuten zur Vorbereitung der praktischen Aufgabe zu gewahren. Wahrend der Vorberei-
tungszeit soll der Prifling eine praktische Aufgabe zielorientiert bearbeiten, den Sachverhalt er-
fassen und Losungsansatze entwickeln. Auf dieser Grundlage soll der Prifling in sachbearbei-
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tender Funktion ein Fachgesprach mit einem Mitglied des Prifungsausschusses fihren, das die
Rolle eines Biurgers, Kollegen oder Vorgesetzten einnimmt. In dem Fachgesprach soll der Priif-
ling den Nachweis erbringen, dass er Arbeitsergebnisse verstandlich und adressatengerecht
darstellen sowie in berufstypischen Situationen angemessen kommunizieren und kooperieren
kann. Das Fachgesprach ist in freier Rede zu fiihren. Stichwortartige Notizen sind zulassig. Das
sich anschlieBende Prufungsgesprach mit dem Prifungsausschuss knlpft inhaltlich an das
Fachgesprach an.

17.2

Das Landesprifungsamt bestimmt aus der Anlage 2 vier Prifungsfacher, auf die sich die prakti-
sche Prifung erstreckt. Das Fachgesprach soll sich auf ein Priifungsfach beziehen. Fragen aus
weiteren Rechtsgebieten kdnnen gestellt werden, wenn sie an den Prifungsgegenstand ankntip-
fen und mit Grundlagenkenntnissen beantwortet werden kénnen.

17.3

Spatestens zehn Tage vor der praktischen Prufung sind den Priflingen die Zulassung zur prakti-
schen Priifung sowie die vier Priifungsfacher der praktischen Priifung mitzuteilen. Uber die
Nichtzulassung zur praktischen Priifung und die Ergebnisse der schriftlichen Prifung erlasst das
Landesprifungsamt einen Bescheid.

17.4
Die oder der Vorsitzende des Priifungsausschusses leitet die praktische Priifung. Sie oder er ist
berechtigt, jederzeit in die Priifung einzugreifen.

17.5

Das Landesprufungsamt kann Dozentinnen und Dozenten, die im Abschlusslehrgang unterrichtet
haben und nicht Mitglieder des Priifungsausschusses sind, beauftragen, das Fachgesprach zu
fihren und Prifungsfragen zu stellen.

17.6

Der Priifungsausschuss bewertet die Leistungen der gesamten praktischen Priifung auf Grundla-
ge der Bewertungsgrundsatze nach Nummer 14 als einzelne Prifungsleistung. Bei der Bewer-
tung sind der Gesamteindruck der Leistung, die gezeigte Fachkompetenz des Priiflings, die
praktische Umsetzung der Aufgabe, die fachliche Vertretbarkeit des dargestellten Arbeitsergeb-
nisses sowie die Kommunikationsfahigkeit zu berlcksichtigen.

17.7
Wird die praktische Prifung mit ,mangelhaft” oder ,ungeniigend” bewertet, so ist die Priifung
insgesamt nicht bestanden.

18
Feststellung des Gesamtergebnisses

18.1
Nach der praktischen Prifung stellt der Prifungsausschuss das Gesamtergebnis der Prifung
fest und gibt es den Pruflingen bekannt.
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18.2
Die Punktwerte fir die Leistungen in der schriftlichen Prifung gehen mit 60 Prozent und die fir
die Leistungen in der praktischen Priifung gehen mit 40 Prozent in das Gesamtergebnis ein.

18.3

Die Punktwerte fur die Leistungen in der schriftlichen und in der praktischen Priifung werden
entsprechend ihrem jeweiligen Anteilsverhaltnis zu einem Punktwert flr die Abschlussnote zu-
sammengefasst. Bruchwerte sind bis zur zweiten Dezimalstelle zu errechnen. Bei der Ermittlung
des Gesamtergebnisses bleiben die Bruchwerte, die sich beim Abschluss des Rechengangs er-
geben, unter einem Wert von 5,00 Punkten unberiicksichtigt und werden ab einem Punktwert
von 5,00 wie folgt auf- oder abgerundet:

5,00 bis unter 5,50 = ausreichend (5),
5,50 bis unter 6,50 = ausreichend (6),
6,50 bis unter 7,50 = ausreichend (7),
7,50 bis unter 8,50 = befriedigend (8),
8,50 bis unter 9,50 = befriedigend (9),
9,50 bis unter 10,50 = befriedigend (10),
10,50 bis unter 11,50 = gut (11),

11,50 bis unter 12,50 = gut (12),

12,50 bis unter 13,50 = gut (13),

13,50 bis unter 14,50 = sehr gut (14),
14,50 bis 15,00 = sehr gut (15).

18.4
Wird das Gesamtergebnis der Prifung mit ,mangelhaft” oder ,ungeniigend" bewertet, so ist die
Prifung insgesamt nicht bestanden.

19
Riicktritt, Nichtteilnahme

19.1

Sind Priflinge durch Krankheit oder sonstige von ihnen nicht zu vertretenden Umstande an der
Ablegung der Priifung oder von Prifungsteilen verhindert, so ist dies dem Landesprifungsamt
im Falle der Krankheit durch ein &rztliches Zeugnis, im Ubrigen in sonst geeigneter Form nachzu-
weisen. Entschuldigungsgriinde sind nur zu berlcksichtigen, wenn sie unverzuglich gegentiber
dem Landesprufungsamt geltend gemacht werden. In diesen Fallen gilt die Prifung als nicht ab-
gelegt.
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19.2

Die Priflinge kdnnen in besonderen Fallen mit Genehmigung des Landespriifungsamtes von der
Prifung zurlcktreten. Die Ricktrittsgenehmigung darf nur aus wichtigem Grund erteilt werden.
In diesen Fallen gilt die Priifung als nicht abgelegt.

19.3

Wird eine Prifung aus den in den Nummern 19.1 und 19.2 genannten Griinden abgebrochen, so

wird sie an einem vom Landesprifungsamt zu bestimmenden Termin fortgesetzt. Dabei ist vom
Prifungsausschuss zu entscheiden, ob und in welchem Umfang die bereits abgelieferten Arbei-
ten als Prafungsarbeiten anzurechnen sind.

19.4

Erscheinen Priflinge ohne ausreichende Entschuldigung nicht zu schriftlichen Prifungen oder
werden schriftliche Arbeiten ohne ausreichende Entschuldigung nicht abgegeben, gelten diese
Prifungen als ,ungenligend”. Die Feststellung trifft der Prifungsausschuss.

19.5

Erscheinen Priiflinge ohne ausreichende Entschuldigung nicht zur praktischen Priifung oder tre-
ten sie ohne Genehmigung zurlick, so gilt diese Prifung als ,ungeniigend”. Die Feststellung trifft
der Prufungsausschuss.

20
Ordnungswidriges Verhalten

20.1

Priflinge, die bei der Anfertigung einer schriftlichen Arbeit erheblich gegen die Ordnung versto-
Ben, kénnen von der Fortsetzung dieser Arbeit ausgeschlossen werden. Unternimmt ein Prufling
bei der Anfertigung einer schriftlichen Arbeit eine Tauschung oder einen Tauschungsversuch, so
haben die Aufsichtsfihrenden dies in der Niederschrift zu vermerken und das Landesprifungs-
amt davon unverziglich zu unterrichten. Das Mitfihren von unzulassigen Hilfsmitteln gilt in der
Regel als Tauschungsversuch.

20.2

Uber die Folgen einer Tduschung, eines Tduschungsversuchs, eines VerstoBes gegen die Wah-
rung der Anonymitat in der schriftlichen Priifung oder eines erheblichen VerstoBes gegen die
Ordnung entscheidet der Prifungsausschuss nach Anhdérung des Priflings. Er kann nach der
Schwere der Verfehlungen die Wiederholung einzelner oder mehrerer Priifungsleistungen an-
ordnen, eine Prufungsleistung mit ,ungenltigend” bewerten oder die Prifung fiir insgesamt nicht
bestanden erklaren. Das gleiche gilt bei innerhalb eines Jahres nachtraglich festgestellten Tau-
schungshandlungen.

20.3

Hat der Priifling bei der Priifung getauscht und wird diese Tatsache erst nach Aushandigung des
Zeugnisses bekannt, so kann das Landesprifungsamt nachtraglich die Prifung flr nicht bestan-
den erklaren, jedoch nur innerhalb einer Frist von drei Jahren nach dem Tage der praktischen
Prifung.
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21
Niederschrift, Priifungszeugnis

211
Uber den Priifungshergang ist fiir jeden Priifling eine Niederschrift nach Anlage 3 zu fertigen.

21.2
Uber das Ergebnis der bestandenen Priifung handigt der Vorsitz des Priifungsausschusses ein
Prifungszeugnis nach Anlage 4 aus.

21.3
Wer die Prifung nicht bestanden hat, erhalt dariiber eine schriftliche Mitteilung durch das Lan-
desprifungsamt.

21.4

Eine Durchschrift des Zeugnisses oder der Mitteilung lber das Nichtbestehen sowie eine Durch-
schrift der Niederschrift ist der Beschaftigungsbehdérde zur Aufnahme in die Personalakte zu
Ubersenden.

22
Wiederholung der Qualifizierungspriifung

221

Eine nicht bestandene Qualifizierungsprifung kann einmal wiederholt werden. Wer an einer Wie-
derholungsprifung teilnimmt, ist auf Antrag von der schriftlichen Prifung in einzelnen Prifungs-
fachern zu befreien, wenn die Leistungen in diesen Prifungsfachern mit mindestens ,ausrei-
chend" bewertet wurden und die Teilnahme an der Wiederholungsprifung spatestens innerhalb
von funf Jahren, gerechnet vom Tag der Beendigung der nichtbestandenen Qualifizierungsprui-
fung an, erfolgt.

22.2
Der Wiederholungsprufung geht grundsatzlich die Teilnahme am nachstmdglichen Abschluss-
lehrgang voraus.

23
Einsichtnahme, Aufbewahrung

231
Die Pruflinge kdnnen nach Abschluss des Qualifizierungsverfahrens innerhalb eines Jahres Ein-
sicht in ihre Prifungsarbeiten einschlieBlich ihrer Bewertung nehmen.

23.2

Prifungsakten sind funf Jahre aufzubewahren. Die Zeugnisse und Prifungsniederschriften nach
Anlage 3 sind 30 Jahre aufzubewahren. Die Fristen beginnen am Ende des Jahres der Qualifizie-
rungsprifung zu laufen.

Teil 4

Schlussvorschriften
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24
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft und gilt fur alle Qualifizie-
rungsmaBnahmen, die ab diesem Zeitpunkt beginnen. Dieser Runderlass tritt am 4. Oktober 2022
auBer Kraft.

- MBI. NRW 2017 S. 858

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 14/15



Anlagen

Anlage 1 (Anlage 1)
URL zur Anlage [Anlage 1]

Anlage 2 (Anlage 2)
URL zur Anlage [Anlage 2]

Anlage 3 (Anlage 3)
URL zur Anlage [Anlage 3]

Anlage 4 (Anlage 4)
URL zur Anlage [Anlage 4]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 15/15


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/16590-28520-mbl29-4anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/16590-28521-mbl29-4anlage2.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/16590-28522-mbl29-4anlage3.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/16590-28523-mbl29-4anlage4.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Qualifizierung zur Verwaltungsfachwirtin oder zum Verwaltungsfachwirt in der allgemeinen Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen Runderlass des Ministeriums des Innern - 23 - 27.23.00 - 21 - 27.23.01 - 

	Anlagen

